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Präambel
Die vorliegende Ausarbeitung
beschreibt Alternativen in der
Arbeitsmarktpolitik, die von der
Bundestagsfraktion DIE LINKE.
entwickelt wurden. Sie reiht
sich ein in die bisherigen Do-
kumente, die den Richtungs-
wechsel zu einer alternativen
Politik begleiten sollen, wie das
kürzlich erschienene Manifest
für eine gerechte Arbeitswelt.

Unsere Eckpunkte sollen der
Orientierung und Mobilisierung
dienen – gegen den weiteren
Abbau sozialer Rechte, für eine
gerechte Verteilung der Arbeit
in einer humanisierten Arbeits-
welt und für den Einsatz ver-
schiedener Instrumente der
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Im
Sinne der hier vorgelegten
Eckpunkte werden parlamenta-
rische Initiativen der Fraktion
DIE LINKE. folgen. Eine Über-
sicht über die bereits einge-
brachten parlamentarischen
Initiativen zur Arbeitsmarktpoli-
tik enthält die Anlage.

Im ersten Teil steht die Ar-
beitsmarktpolitik als integraler
Bestandteil einer offensiven
Beschäftigungspolitik im Mittel-
punkt. Im zweiten Teil werden
die wichtigsten arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente darge-
stellt.

Zu einer wirkungsvollen Ar-
beitsmarktpolitik gehört die
Konzentration der Kräfte und
Mittel auf gesellschaftliche
Schwerpunkte, die beschäfti-
gungspolitische Zukunftspoten-
ziale enthalten. Dazu gehört
insbesondere der Ausbau der
sozialen Dienstleistungen in-

klusive Gesundheitswesen und
Pflege. Die Instrumente einer
alternativen Arbeitsmarktpolitik
müssen vor diesem Hinter-
grund einerseits die Maßnah-
men einer offensiven Beschäf-
tigungspolitik unterstützen.
Andererseits ist es Aufgabe der
Politik, die makroökonomischen
Wirkungen der Beschäfti-
gungspolitik, von Investitions-
und Zukunftsprogrammen,
bewusst mit den Instrumenten
der Arbeitsmarktpolitik zu ver-
knüpfen. Viel stärker als bisher
ist dabei auch die berufliche
Qualifizierung zu beachten.

In Kombination mit angemes-
senen Löhnen und guten Ar-
beitsbedingungen stärkt eine
intelligente Beschäftigungs-
und Arbeitsmarktpolitik die
wirtschaftliche Entwicklung.
Das zeigen die positiven Erfah-
rungen Skandinaviens.

Maßnahmen aktiver Arbeits-
marktpolitik müssen Vorrang
vor sozialen Transferleistungen
haben. Wenn möglich, müssen
Eingliederung und Beschäfti-
gung statt Erwerbslosigkeit
finanziert werden. Aktive Ar-
beitsmarktpolitik zielt darauf ab,
die Integrationschancen Arbeit-
suchender auf dem Arbeits-
markt zu verbessern oder ihnen
öffentlich geförderte Beschäfti-
gungsmöglichkeiten anzubie-
ten.

Damit kann die aktive Arbeits-
marktpolitik einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der
Chancen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, zur sozialen Teilha-
be und zum Erhalt der Demo-

kratiefähigkeit leisten. Vorrang
aktiver Leistungen vor Transfer-
leistungen heißt allerdings
nicht, dass die sozialen Trans-
ferleistungen reduziert werden
dürfen. Vielmehr müssen sie
erhöht werden, um Erwerbslo-
sen die Möglichkeit zu geben,
mit existenzsichernder materiel-
ler Absicherung am gesell-
schaftl ichen Leben teilzuneh-
men und nach einem adäqua-
ten Arbeitsplatz zu suchen.
Dadurch werden die qualitati-
ven Aspekte von Arbeit ge-
stärkt, und Erwerbslose sind
nicht gezwungen, aus einer
Notlage heraus jede noch so
schlechte Arbeit anzunehmen.

Die arbeitsmarktpolitischen
Alternativen der Fraktion DIE
LINKE. sind u.a:

Neue Arbeitsplätze durch
eine offensive Beschäfti-
gungspolitik

Für eine Ausweitung und
eine neue Qualität öffentlich
finanzierter Beschäftigung

Ausbau öffentlicher Dienst-
leistungen

Arbeitszeitverkürzung und
Überstundenabbau

Neue Qualität der beruflichen
Weiterbildung

Neugestaltung von Arbeits-
marktinstrumenten

Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns von 8,44
Euro



Notwendigkeit einer beschäftigungspolitischen Gesamtstrategie
zur Bekämpfung der Massenerwerbslosigkeit
Die Massenerwerbslosigkeit ist
das innenpolitisch drängendste
Problem. Die Erfahrungen der
vergangenen Jahre zeigen,
dass Arbeitsmarktpolitik wir-
kungslos bleibt, wenn sie nicht
mit einer offensiven und wir-
kungsvollen Beschäftigungspo-
litik verbunden ist. Eine be-
schäftigungspolitische Kehrt-
wende ist dringend erforderlich.
Niedrig- und Armutslöhne sind
sowohl sozialpolitisch als auch
aus ökonomischen Gründen
nicht hinnehmbar.

Maßnahmen zur Stei-
gerung der Arbeits-
nachfrage
Der momentane Aufschwung
am Arbeitsmarkt ist in beträcht-
lichem Umfang ein Aufschwung
in die Prekarität. Die Leihar-
beitsbranche boomt. An den
Langzeiterwerbslosen geht der
Aufschwung fast vollständig
vorbei. Arbeitsmarktprobleme
werden durch mehr Flexibilisie-
rung und Deregulierung nicht
überwunden sondern verfestigt.
Wirtschafts-, Finanz-, Haus-
halts-, Regional- und Arbeits-
marktpolitik müssen in ihrer
Gesamtheit beschäftigungsori-
entiert ausgerichtet und mitein-
ander verknüpft werden.

Mehr Beschäftigung braucht
eine andere Verteilung. Stei-
gende Löhne und Gehälter sind
die entscheidende Grundlage
für jeden anhaltenden konjunk-
turellen Aufschwung. Nach
jahrelanger Stagnation der
Reallöhne und der forcierten
Ausdehnung des Niedriglohn-

sektors brauchen wir in der
Bundesrepublik wieder deutli-
che Zuwächse der Massenein-
kommen. Mehr Gerechtigkeit
wagen und den Aufschwung
festigen - das ist aktuell die
richtige Formel für eine ver-
nünftige Wirtschaftspolitik

Zusätzlich sollte die Politik den
Mut haben, sich in die Qualität
des Wachstums einzumischen.

Die Bundesrepublik Deutsch-
land braucht ein Zukunftspro-
gramm, das diesen Namen
verdient. Erneuerung der sträf-
lich vernachlässigten öffentli-
chen Infrastruktur und ökologi-
scher Umbau unserer Indus-
triegesellschaft sind die beiden
zentralen Aufgaben. Bund,
Länder und Kommunen müs-
sen ihre Investitionen im Sinne
sozialer und ökologischer
Nachhaltigkeit verdoppeln.

Zu diesem Zweck ist die Fi-
nanzkraft des Bundes, vor
allem aber die der Länder und
Kommunen, zu stärken. Mit
dem dringend erforderlichen
und langfristig angelegten Er-
neuerungs- und Umbaupro-
gramm können mehrere hun-
derttausend neue Arbeitsplätze
geschaffen werden.

In der Steuerpolitik geht es um:

Zugleich setzen wir uns für
zukunftsfähige solidarische
Sicherungssysteme wie bei-
spielsweise eine solidarische
Bürgerversicherung ein.
Zu beachten ist auch künftig die
besondere Situation Ost-
deutschlands, insbesondere
die dort auf hohem Niveau
verharrende Massen- und
Langzeiterwerbslosigkeit. Das
erfordert besondere örtliche
Beschäftigungs- und Arbeits-
marktmaßnahmen.

Ausbau öffentlicher
Dienstleistungen
Von 1996 bis 2004 wurden
über 800.000 Vollzeitarbeits-
plätze im öffentlichen Dienst
abgebaut. Dieser Trend muss
gestoppt und umgekehrt wer-
den. Aufbauend auf den skan-
dinavischen Erfahrungen ist
eine Ausweitung öffentlicher
sozialer Dienstleistungsange-
bote in den folgenden Berei-
chen dringend erforderlich:



 Kinderbetreuung
Bildung
Gesundheit

die Intensivierung des
Kampfes gegen Steuer-
hinterziehung und Steu-
erflucht

die Besteuerung von
Börsengeschäften und
Finanzspekulationen

keine weiteren steuerli-
chen Entlastungen von
Unternehmensgewinnen
Höhere Besteuerung
von Vermögen, hohen
Einkommen und Ge-
winnen

die Wiedererhebung
der Vermögensteuer
und die Reform der
4

Erbschaftsteuer Sozialwesen
Kultur
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Neben der Schaffung von Ar-
beitsplätzen würden Versor-
gungsdefizite in den oben ge-
nannten Bereichen abgebaut
werden. Zugleich würde sich
die Situation bei den Ausbil-
dungsplätzen verbessern, zu-
mal im Bereich der öffentlichen
Hand verbindliche Vorgaben für
Ausbildungsziele anwendbar
sind.

Arbeitszeitverkürzung
und Überstundenab-
bau – für eine bessere
Verteilung der vorhan-
denen Arbeit
In vielen Branchen sind die
Arbeitszeiten auf Druck der
Unternehmen deutlich verlän-
gert worden. Das ist nicht hin-
nehmbar.

Erwerbsarbeit muss gerech-
ter verteilt werden – in Zeiten
hoher Arbeitslosigkeit kommt
man an diesem Grundsatz
nicht vorbei.

Die Fraktion DIE LINKE. fordert
eine deutliche Absenkung der
Wochenarbeitszeit ohne Ein-
kommensverluste. Dazu gehört
auch eine deutlichere Begren-
zung der gesetzlichen Höchst-
arbeitszeit und des erlaubten
Überstundenvolumens. Insbe-
sondere bei den geringfügigen
Beschäftigungen gibt es drin-
genden Handlungsbedarf.

Für die meisten geringfügig
Beschäftigten ist bereits ein
gesetzlicher Mindestlohn von
8,44 Euro eine deutliche finan-
zielle Verbesserung.

Die geringfügige Beschäfti-
gung, als spezielle Form der
Teilzeitbeschäftigung, ist in
ihrer heutigen Form nicht zu

akzeptieren. Mit ihr allein kön-
nen Menschen ihren Lebensun-
terhalt nicht bestreiten.

Der Wegfall der Arbeitnehmer-
Innenbeiträge zu den Sozial-
versicherungen hat nicht die
Nettoeinkommen verbessert.
Vielmehr haben sich die nun
vom Staat getragenen Beiträge
in eine Subvention für die Un-
ternehmen verwandelt, weil die
Gelegenheit genutzt wurde, um
niedrigere Löhne durchzuset-
zen.

Um diesen verhängnisvollen
Trend zu stoppen, fordert DIE
LINKE die volle Versicherungs-
pflicht für jede Stunde abhängi-
ger Beschäftigung. Die Ein-
nahmebasis der Kranken-,
Renten- und Pflegeversiche-
rung darf nicht weiter ausge-
höhlt und reguläre, sozialversi-
cherungspflichtige Beschäfti-
gung nicht noch mehr verdrängt
werden.

Darüber hinaus gilt vor allem
für unfreiwillig in Teilzeit Be-
schäftigte:

Kündigungsschutz zur
Beschäftigungssiche-
rung
Der Kündigungsschutz bewahrt
die Beschäftigten vor unbe-
gründeten Entlassungen. Er
fördert aber auch die Motivation
und Kreativität der Beschäftig-
ten, da sie nicht beständig

Angst um ihren Arbeitsplatz
haben müssen. Zudem werden
Anreize für die Unternehmen
gesetzt, in innovative Arbeits-
organisation und Qualifizierung
zu investieren, statt Entlassun-
gen vorzunehmen.

Der Kündigungsschutz ist kein
Beschäftigungshemmnis.

Aufgrund seiner positiven Wir-
kungen für die Beschäftigten
und die Unternehmen muss der
Kündigungsschutz auf mög-
lichst viele Betriebe und Be-
schäftigte ausgeweitet werden.

Das bedeutet im Einzelnen:

Neben der Ausweitung und
Stärkung des „klassischen“
Kündigungsschutzes setzt sich
die Frakt ion DIE LINKE. für den
Ausbau des Kündigungsschut-
zes hin zu einer Beschäfti-
gungssicherung ein. Ansatz-
punkte hierfür können sein:

Denkbar ist auch, die Zweck-
mäßigkeit und Notwendigkeit
von Kündigungen überprüfen
zu lassen. Den Arbeitgebern

Das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz ist da-
hingehend weiterzu-
entwickeln, dass den
Beschäftigten auch die
Option auf Erhöhung
ihrer Arbeitszeit zuge-
standen wird.

die Wartezeit verkürzen
die Festlegung der Be-

schäftigtenzahl, ab der
das Kündigungs-
schutzgesetz gilt, auf-
heben

Kündigungen ab dem
55. Lebensjahr und 10
Jahren Betriebszuge-
hörigkeit ausschließen

Verbot von (Massen-)
Entlassungen in profi-
tablen Betrieben

Erhebung einer Verla-
gerungsabgabe
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könnte im Kündigungsschutz-
gesetz der Nachweis auferlegt
werden, dass alle beschäfti-
gungssichernden Maßnahmen
wie Qualifizierung, Altersteilzeit,
Arbeitsumverteilung und Über-
stundenabbau tatsächlich
vollzogen wurden.

Im Sinne einer Beschäftigungs-
sicherung sollten auch die
Initiativ- und Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates ge-
stärkt werden, um präventiv
tätig werden zu können. Wir
streben die Verankerung von
erzwingbaren Mitbestimmungs-
rechten im Betriebsverfas-
sungsgesetz bei folgenden
Themen an:

Finanzielle Verantwor-
tung der Wirtschaft für
den Abbau der Arbeits-
losigkeit per Gesetz
erhöhen
Zu den Voraussetzungen für
Beschäftigungserfolge zählen
Anstrengungen der Unterneh-
men, rechtzeitig absehbaren
wirtschaftlichen Problemen
entgegen zu wirken. Gesetz-
lich zu fixieren ist die Ver-
pflichtung der Unternehmen
zu einer engeren Zusammen-
arbeit mit der BA, den AR-
GEn und den optierenden
Kommunen.

Besonders geht es darum, den
finanziellen Beitrag der Unter-
nehmen zur beruflichen Wei-
terbildung in einer zu schaffen-
den gesetzlichen Rahmenord-
nung zu erhöhen.

Die gegenwärtige Praxis, die
Kosten der Arbeitslosigkeit in
zunehmendem Maße auf die
Allgemeinheit zu verlagern,
muss beendet werden. Das gilt
auch für Betriebsverlagerungen
ins Ausland, die trotz günstiger
Ertragslage durchgeführt wer-
den. Eine Verlagerungsabgabe
würde die Abwanderung er-
schweren und die Unterneh-
men an den gesellschaftlichen
Folgen finanziell beteiligen.

Ein entsprechendes Gesetz
sollte auch Rückzahlungsbe-
dingungen von bereits gezahl-
ten Fördergeldern regeln. Das
wäre eine zweckmäßige Er-
gänzung zum EU-Beschluss
vom 3.5.2006, Produktionsver-
lagerungen in Billiglohnländer
ab 2007 nicht mehr zu subven-
tionieren.

Beschäftigungssiche-
rung

Qualifizierung
wirtschaftliche Fragen
personalpolitische

Fragen
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Arbeitsmarktpolitik als Bestandteil von Beschäftigungspolitik
Warum ist Arbeits-
marktpolitik überhaupt
notwendig?
Auch wenn Arbeitsmarktpolitik
allein nicht ausreicht, um die
Massenerwerbslosigkeit zu
bekämpfen, erfüllt sie doch
wichtige sozialstaatliche Funk-
tionen. So ist es möglich, durch
aktive und zielgruppenorientier-
te Arbeitsmarktpolitik sozialen
Ausgrenzungsmechanismen
entgegen zu wirken und die
Integrationschancen von bisher
auf dem Arbeitsmarkt Benach-
teiligten zu verbessern. Dabei
muss sich Arbeitsmarktpolitik
an tariflichen oder ortsüblichen
Löhnen (nicht unterhalb eines
Mindestlohnes von 8,44 Euro)
und einem hohen Qualifikati-
onsniveau orientieren. Wir
lehnen eine Ausweitung niedri-
ger Löhne und prekärer Be-
schäftigung sowie die Drangsa-
lierung von Erwerbslosen –
vorangetrieben von der jetzigen
und der vorherigen Bundesre-
gierung – vehement ab. Die
Qualität von Arbeit muss einen
zentralen Stellenwert in der
Arbeitsmarktpolitik haben.

Entsprechend § 1 Sozialge-
setzbuch III geht es eben nicht
um Arbeit um jeden Preis, die
den Druck auf das Lohnniveau
und auf die Arbeitsbedingungen
erhöht.

In strukturschwachen Regionen
mit einem erheblichen Mangel
an Arbeitsplätzen kann aktive
Arbeitsmarktpolitik durch die
Förderung öffentlicher Beschäf-
tigung (verbunden mit einer
zukunftsorientierten Strukturpo-
litik) eine wichtige Entlastungs-
funktion für den Arbeitsmarkt
übernehmen.

Auch zur Bekämpfung von
Langzeiterwerbslosigkeit ist
eine aktive Arbeitsmarktpolitik
unverzichtbar: Öffentliche Be-
schäftigung, Qualifizierung,
Beratung und sozialpädagogi-
sche Betreuung stehen hier im
Mittelpunkt.

Eine präventive Ausrichtung,
die eine frühzeitige berufliche
Weiterbildung von Beschäftig-
ten, Transfermaßnahmen sowie
Beratung und Unterstützung
von Unternehmen und Beschäf-
tigten beinhaltet, ist darüber
hinaus ein wichtiger Beitrag zur
Gestaltung des Strukturwan-
dels.

In der Arbeitsmarktpolitik gibt
es allerdings keinen Königs-
weg. Es muss immer ein regio-
nal- und zielgruppenspezifi-
scher Instrumenten-Mix aus
Vermittlung, Qualifizierung,
Beratung, Betreuung und Be-

schäftigungsförderung entwi-
ckelt werden.

Exkurs: Kritik an der
Arbeitsmarktpolitik der
vergangenen Jahre
Nicht zuletzt durch die Hartz-
Gesetze ist in der Arbeits-
marktpolitik ein Paradigmen-
wechsel vollzogen worden.
Zielgruppenorientierung, öffent-
liche Beschäftigung und berufli-
che Weiterbildung wurden
weitgehend aufgegeben. Be-
reits die Grundidee der Hartz-
Gesetze, die „aktivierende“
Arbeitsmarktpolitik, ist völlig
falsch:

Es mangelt an Arbeitsplät-
zen, nicht am Arbeitswillen
der Erwerbslosen.

Die Opfer der Massener-
werbslosigkeit werden zu
Tätern umgedeutet und unter
den Generalverdacht des
Leistungsmissbrauchs ge-
stellt.

Das gesellschaftliche Prob-
lem der strukturellen Mas-
senerwerbslosigkeit wird
individualisiert und zum
Problem der einzelnen Er-
werbslosen verklärt.

Als Konsequenz des Paradig-
menwechsels wurden Erwerbs-
lose und Erwerbstätige mas-
senhaft in prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse abgedrängt.
Das offensichtliche Ziel ist die
Ausweitung des Niedriglohn-
sektors. Durch Leistungskür-
zungen und verschlechterte
Zumutbarkeitsregelungen, die
keinen Berufs- oder Qualifikati-
onsschutz mehr kennen, wer-

§ 1 SGB III besagt:
[…] Die Leistungen der
Arbeitsförderung sollen
dazu beitragen, dass ein
hoher Beschäftigungs-
stand erreicht und die
Beschäftigungsstruktur
ständig verbessert wird.
[…]

Die Leistungen der Arbeits-
förderung sollen insbeson-
dere […]
3. die individuelle Beschäf-
tigungsfähigkeit durch
Erhalt und Ausbau von
Kenntnissen, Fertigkeiten
sowie Fähigkeiten fördern,
4. unterwertiger Beschäfti-
gung entgegenwirken […].



den Erwerbslose gezwungen,
fast jede Arbeit anzunehmen,
so prekär oder schlecht bezahlt
sie auch ist.

Reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse werden verdrängt. Die
Beschäftigten und ihre Entloh-
nungs- und Arbeitsbedingun-
gen geraten zunehmend unter
Druck. Die Durchsetzungsfä-
higkeit der Gewerkschaften
wird geschwächt, arbeits- und
sozialrechtliche Standards
unterlaufen und die Tarifauto-
nomie ausgehöhlt.

Diese Entwicklung führt zu
sinkenden Löhnen, schlechte-
ren Arbeitsbedingungen, zur
Erosion der sozialen Siche-
rungssysteme und der Demo-
kratie sowie zu Dequalifizie-
rungsprozessen – der Sozial-
staat wird immer weiter ausge-
höhlt.

Initiative gegen prekä-
re Beschäftigung1

Die Massenerwerbslosigkeit
und die Deregulierung des
Arbeitsmarktes – nicht zuletzt
durch die Hartz-Gesetze –
haben zu einer erheblichen
Ausweitung atypischer, zumeist
prekärer Beschäft igung geführt.
Etwa ein Drittel der Beschäftig-
ten befindet sich mittlerweile in
Leiharbeit, Minijobs, Befristun-
gen, Teilzeit oder Ein-Euro-
Jobs. Hinzu kommt eine stei-
gende Zahl prekärer Selbstän-
diger ohne ausreichende sozia-

1 Hierzu gibt es bereits verschie-
dene Anträge (siehe Anhang) der
Fraktion und ein eigenes Manifest
mit dem Titel „Gute Arbeit – Gutes
Leben“, weswegen das Thema an
dieser Stelle nur in kurzer Form
behandelt wird.

le Absicherung und Praktikan-
tInnen, die häufig einer regulä-
ren Beschäftigung nachgehen,
aber schlecht oder gar nicht
entlohnt werden.

Dieser zunächst von Rot-Grün
und dann von Schwarz-Rot
vorangetriebenen Entwicklung
muss ein neues beschäfti-
gungspolitisches Leitbild ent-
gegengesetzt werden: Arbeits-
verhältnisse müssen in der
Regel unbefristet sein; sie
müssen mitbestimmt, ange-
messen entlohnt und umfas-
send sozial- und arbeitsrecht-
lich abgesichert sein. Darüber
hinaus muss die Absicherung
von atypisch Beschäftigten, die
diese Form freiwillig wählen,
verbessert werden.

Vor diesem Hintergrund sind
dringend folgende Maßnahmen
geboten:

E
s
v

V
z
g
L

A
g

Volle Sozialversiche-
rungspflicht für jede
Stunde Arbeit

Erhöhung von Hartz IV
auf 435 Euro pro Monat
und Verlängerung der
Bezugsdauer von ALG I

Gesetzliche Regulie-
rung von Praktika

Ausweitung der Mitbe-
stimmungsrechte von
Betriebsräten über den
Einsatz atypischer Be-
schäftigung

Aufhebung der Mög-
lichkeit von sachgrund-
losen Befristungen

Rechtsansprüche auf
berufliche Weiterbil-
dung für alle Beschäf-
tigungsformen

Ausbau der sozialen
Sicherung von Solo-
Selbständigen

Vergaberichtlinien
durch Bund, Länder
und Kommunen zur
Einhaltung sozialer Kri-
terien bei der Vergabe
von Aufträgen an priva-
te Unternehmen

Aty
Min

Bef

Lei

Tei

Ein

Kur
inführung eines ge-
etzlichen Mindestlohns
on 8,44 Euro pro Stunde

erwirklichung des Prin-
ips „gleicher Lohn für
leiche Arbeit“ in der
eiharbeit

usweitung des Kündi-
8

ungsschutzes

pische Beschäftigung, Stand Juni 2006
ijobs (ausschließlich) 4,86 Mio.

ristete Arbeitsverträge 4,62 Mio.

harbeitnehmerInnen 0,60 Mio.

lzeit (sozialversicherungspflichtig) 4,53 Mio.

-Euro-Jobs 0,30 Mio.

zarbeit 0,06 Mio.



9

Grundsätze zur Gestaltung von Maßnahmen und Instrumenten
Erwerbslose müssen als
aktive Bürgerinnen und Bür-
ger ihrer Arbeits- und Le-
bensbedingungen anerkannt
werden.

Sie sind daher in geeigneter
Form an allen Prozessen der
Definition und Steuerung von
arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen und Instrumenten zu
beteiligen. Auch die Selbstor-
ganisation von konkreten Pro-
jekten muss gewährleistet sein.
Die Betroffenen ernst zu neh-
men, bedeutet, BürgerInnen-
und Menschenrechte in der
Arbeitsmarktpolitik uneinge-
schränkt zu berücksichtigen.
Niemand darf gezwungen wer-
den, eine Arbeit anzunehmen.

Die Arbeitsmarktpolitik muss
eine öffentliche Aufgabe
bleiben. Privatisierungen ih-
rer Institutionen und Dienst-
leistungen sind zu verhin-
dern.

Privatisierung ist nicht effektiv.
Das Konkurrenzprinzip darf
nicht dazu führen, dass Ein-
gliederung und Vermittlung
länger dauern und teurer wer-
den.

Erwerbslose haben einen
individuellen Rechtsan-
spruch auf Teilhabe an den
Maßnahmen der aktiven Ar-
beitsförderung.

Förderungs- und Eingliede-
rungsleistungen sollen keine
Ermessensleistungen mehr
sein. Der individuelle Bedarf
der erwerbslosen Menschen an
der Arbeitsförderung bildet die
Grundlage für einen Rechtsan-

spruch. Berufliche Erfahrung
und individuelle Voraussetzun-
gen müssen dabei stärker be-
achtet werden. Deshalb ist eine
solide und planbare Finanzie-
rungsbasis und eine entspre-
chende Trägerlandschaft von-
nöten.

Die Arbeitsmarkt- und Ge-
schäftspolitik der BA muss
auf ihren sozialstaatlichen
Auftrag verpflichtet werden.

Qualität und Umfang der Maß-
nahmen müssen sich an den
Kompetenzen, Anforderungen
und Bedürfnissen der Erwerbs-
losen ausrichten. So kann eine
nachhaltige Förderung und
Eingliederung ermöglicht und
sozialen Ausgrenzungsprozes-
sen entgegengewirkt werden.

Die Bewilligung von Maßnah-
men darf sich nicht an kurzfris-
tigen Kosten- und Effizienzge-
sichtspunkten orientieren. Da-
her ist eine Kundendifferenzie-
rung, wie sie momentan von
der BA durchgeführt wird, abzu-
lehnen. Sie schließt ganze
Gruppen von Erwerbslosen von
der Teilhabe an arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen aus –
vor allem diejenigen, die am
ehesten eine Förderung benö-
tigen.

Arbeitsmarktpolitik darf sich
nicht nur am so genannten
1. Arbeitsmarkt orientieren.

Vor dem Hintergrund eines
bestehenden gesellschaftlichen
Bedarfs an sozialen, kulturellen
und bildungsbezogenen Aufga-
ben muss eine Ausweitung

öffentlich geförderter Beschäfti-
gung möglich sein.

Aktive Arbeitsmarktpolitik
muss sich verstärkt am
Grundsatz der Prävention
ausrichten.

Dies bedeutet, dass die aktive
Arbeitsmarktpolitik, beispiels-
weise in Form von beruflicher
Weiterbildung und Beratung,
vermehrt auch auf Beschäftigte
und Unternehmen ausgeweitet
werden muss.

Der betriebliche Struktur-
wandel muss begleitet und
unterstützt werden.

Prävention in der Arbeitsförde-
rung lohnt sich. Deshalb sollte
sie – anders als bisher – als
Regelinstrument arbeitsmarkt-
bezogener Dienstleistungen für
Betriebe und Verwaltungen
ausgestaltet werden. Notwen-
dig ist der Aufbau von Bera-
tungs- und Begleitstrukturen,
um Personalabbau zu verhin-
dern oder aufzufangen und zu
begleiten.

Die Instrumente der Arbeits-
marktpolitik beruhen auf dem
Prinzip der Freiwilligkeit und
müssen jegliche Form von
Diskriminierung vermeiden.

Die Zumutbarkeit von Arbeits-
angeboten muss sich an einer
tariflichen Entlohnung, mindes-
tens aber am Mindestlohnni-
veau von 8,44 Euro die Stunde
orientieren. Die Anerkennung
und der Schutz erworbener
Qualifikationen und des bishe-
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rigen beruflichen Werdeganges
sind zu gewährleisten.

Auch die Regelungen zu Flexi-
bilität und angemessenen
Fahrtzeiten müssen verbessert
sowie die politische und religiö-
se Gewissensfreiheit berück-
sichtigt werden.

Neben dem Schutz der Er-
werbslosen vor niedrig entlohn-
ten Arbeitsangeboten und De-
qualifizierungstendenzen muss
auch der Druck auf die allge-
meinen Arbeitsbedingungen
und auf das Lohnniveau be-
grenzt werden. Arbeitsangebo-
te außerhalb der Sozialversi-
cherungspflicht sind grundsätz-
lich nicht zumutbar. Auch Nicht-
leistungsbezieherInnen müssen
einen individuellen Rechtsan-
spruch auf gleichberechtigte
Teilhabe an den Eingliede-
rungsleistungen haben.

Bei der Gestaltung alternativer
Instrumente der Arbeitsmarkt-
politik müssen speziell für die
verschiedenen Zielgruppen
des Arbeitsmarktes, wie bei-
spielsweise Langzeiterwerbs-
lose, Jüngere, Ausbildungs-
platzsuchende, Geringquali-
fizierte, Ältere, Menschen mit
Migrationshintergrund und
Menschen mit Behinderun-
gen akzeptable Angebote der
Integration in den Arbeitsmarkt
dringend bereitgestellt werden,

die existenzsichernd und zu-
kunftsfähig sind.

Arbeitsmarktpolitische In-
strumente müssen den Le-
bensstandard und das Exis-
tenzminimum sichern und
dürfen nicht zur Enteignung
der von Erwerbslosigkeit
Betroffenen beitragen.

Die bisherige Entwicklung ar-
beitsmarktpolitischer Instru-
mente, vor allem von Hartz IV,
ist zu beenden. Damit könnten
weitere Armut und Enteignung
vermieden und die Binnennach-
frage erhöht werden. Arbeits-
marktpolitik ist kein sozialpoliti-
sches Druckmittel gegen Er-
werbslose, sondern muss kon-
sequent auf die Verbesserung
der Situation der Erwerbslosen
ausgerichtet werden.

Die Instrumente der Arbeits-
marktpolitik müssen so kon-
zipiert und eingesetzt wer-
den, dass sie die sozialen
Sicherungssysteme stärken.

Es muss verhindert werden,
dass immer mehr Menschen
über so genannte Arbeitsmarkt-
reformen aus den solidarischen
Sicherungssystemen herausfal-
len. Deshalb sind auch alle
Versuche, Selbständigkeit auf
unsicheren Wegen als Ausweg
aus der Massenerwerbslosig-
keit zu installieren, abzulehnen.

Vielmehr müssen alle Beschäf-
tigungsformen generell sozial-
versicherungspflichtig sein.

Die Instrumente der Arbeits-
marktpolitik müssen ohne
übermäßige Bürokratie
handhabbar sein.

Der bürokratische Aufwand, der
durch die Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe und eine Vielzahl von Einzel-
instrumenten gestiegen ist,
steht in einem krassen Miss-
verhältnis zu den bisher er-
reichten Resultaten und ist den
Betroffenen nicht länger zuzu-
muten.

Grundlage von Entscheidun-
gen zur Arbeitsmarktpolitik
und ihren Instrumenten dür-
fen nur belegbare Analyseer-
gebnisse sein.

Millionen Menschen sind von
Maßnahmen der Arbeitsmarkt-
politik betroffen. Eine verbind-
liche und qualifizierte gesell-
schaftliche Kontrolle dieser
Maßnahmen ist also geboten.
Sie ist umso wichtiger, weil wir
es in der Gesetzgebung zur
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
mit einer Reihe von Fehlern
und Fehlsteuerungen zu tun
hatten und haben.
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Zur Weiterentwicklung arbeitsmarktpolitischer Instrumente
Für eine Neuausrich-
tung arbeitsmarktpoli-
tischer Instrumente
Im Arbeitsförderungsrecht wer-
den die Instrumente und Kondi-
tionen der Arbeitsförderung
detailliert beschrieben. So ist
ein umfangreiches Regelungs-
werk entstanden. Aktuell gibt es
mehr als 70 Instrumente der
Arbeitsmarktförderung, ergänzt
durch Verordnungen und
„Handlungsempfehlungen“. Die
Regelungen sind zudem dem
geschäftspolitischen Prinzip
von kurzfristiger Wirkung und
Wirtschaftlichkeit unterworfen.
Ein zielgenauer, regionaler und
individueller Einsatz kann so
nicht erfolgen.

Bei einer grundlegenden Re-
form der Arbeitsmarktpolitik
muss von untauglichen Instru-
menten abgesehen und Alter-
nativen geschaffen werden.
Wenn das Instrumentarium der
Arbeitsförderung vereinfacht
wird, kann es flexibler und
passgenauer eingesetzt wer-
den.

Instrumente weiter-
entwickeln
Dass bisher im SGB III nach
Leistungen an Arbeitneh-
mer/innen, Arbeitgeber/innen
und Träger unterschieden wird,
ist grundsätzlich sinnvoll. Auch
die vier Stadien der Arbeitsför-
derung sollten beibehalten
werden:

präventive Arbeitsförderung für
Beschäftigte und Betriebe;

proaktive Intervention bei
drohendem Arbeitsplatzverlust;

frühzeitige Arbeitsförderung
bei Eintritt in Erwerbslosigkeit;

unterstützende Arbeitsförde-
rung bei Verfestigung der Er-
werbslosigkeit.

Sie müssen allerdings neu
ausgestaltet werden. Das be-
deutet, dass

- der betriebliche Struktur-
wandel begleitet und unter-
stützt werden muss,

- Qualifikation aktualisiert,
gegebenenfalls nachgeholt
und lebenslanges Lernen ge-
fördert werden muss,

- der Berufseinstieg für alle,
auch für benachteiligte und
behinderte Menschen dauer-
haft unterstützt werden muss,

- für spezielle Zielgruppen
beschäftigungsfördernde An-
gebote ausgebaut, gebündelt
und effektiviert werden müs-
sen.

Neues Steuerungsmo-
dell der Arbeitsförde-
rung etablieren
Ein neues arbeitsmarktpoliti-
sches Steuerungsmodell muss
aufgebaut und ausgestaltet
werden. Wichtigste Prinzipien
dabei sollen sein:

Unter den Vorgaben des SGB I
(§ 17) soll ein regionales Netz-
werk von gemeinnützigen und
sozialen Einrichtungen aner-
kannter Träger der Arbeitsför-
derung etabliert werden. Das
Verhältnis von Leistungsträgern
(Arbeitsverwaltung oder AR-
GEn), arbeitsmarktpolitischen
Dienstleistern und Betroffenen
kann so auf eine neue, durchfi-
nanzierte Grundlage gestellt
werden.

Weiterhin sollen Leistungen
wieder ortsnaher erbracht wer-
den.

Die Trennung der Erwerbslosen
in zwei Regelkreise muss
überwunden werden. Ein erster
Schritt sind einheitliche Anlauf-
stellen für ALG I- und ALG II-
BezieherInnen.2

Zudem ist eine Umkehr der
bisherigen einseitig kostenori-
entierten Vergabepraxis erfor-
derlich, deren massive Auswir-
kungen auf die bei den Trägern
beschäftigten ArbeitnehmerIn-
nen darin bestanden, dass

- die Gehälter permanent san-
ken – bis teilweise unter die
Mindestlohngrenze

2 Die Überwindung der Trennung
der Erwerbslosen in zwei Klassen
wird in der nächsten Zeit ein
Schwerpunktthema sein. Konkrete
Schritte, wie dieses Ziel umgesetzt
werden soll, werden daher noch
ausgearbeitet.

Projektförderung und
Beschäftigung/Quali-
fizierung von/in Grup-
pen

ergebnisorientierte
Steuerung arbeits-
marktpolitischer Pro-
gramme durch Zielver-
einbarungen



aktive Mitgestaltung
der Programme durch
qualifizierte und regio-
nal verankerte arbeits-
marktpolitische Dienst-
leister
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- sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung durch Hono-
rarkräfte ersetzt wurde

- Neueinstellungen in der Re-
gel nur noch befristet vorge-
nommen werden

- die Beschäftigten permanent
zwischen den Trägern wech-
seln, je nachdem, wer jeweils
eine Ausschreibung gewon-
nen oder verloren hat.

Zu fordern ist daher eine neue
Form der Vergabe von sozialen
und Arbeitsmarktdienstleistun-
gen entsprechend § 17 SGB I
(Vergabe durch Leistungs-
erbringungsvereinbarungen).
Ziel eines neuen Vergaberechts
ist die Bindung der Vergabe an
sozialpolitische, tarifliche und
qualitätsorientierte Standards.
Dazu gehören:

Öffentlich finanzierte
Beschäftigung
DIE LINKE setzt sich bereits
seit Jahren für eine Ausweitung
und neue Qualität öffentlich
finanzierter Beschäftigung ein,
um der sich mehr und mehr
verfestigenden Langzeiter-
werbslosigkeit entgegen zu
wirken.

Die Zahl der Langzeiterwerbs-
losen beläuft sich trotz Auf-
schwung immer noch auf mehr
als 1,2 Millionen, von denen ein
großer Teil aufgrund verschie-
dener Vermitt lungshemmnisse
kaum Chancen auf einen Ar-
beitsplatz im 1. Arbeitsmarkt
haben dürfte. Davon waren im
Bereich von Hartz IV mehr als
730.000 immerhin länger als
zwei Jahre erwerbslos und
444.000 sogar länger als drei
Jahre. Im Jahresdurchschnitt
2006 waren 42 Prozent der
Erwerbslosen länger als ein
Jahr erwerbslos, während es im
Jahr zuvor nur 36 Prozent wa-
ren. Es ist also dringender
Handlungsbedarf geboten.

Eine Lösung des Problems der
Langzeiterwerbslosigkeit allein
durch den Markt ist nicht zu
erwarten. In verschiedenen
Bereichen gibt es brachliegen-
de Aufgaben und Arbeiten,
deren Erfüllung am Profitprinzip
und am Marktmechanismus
scheitern. Hier sind beispiels-
weise der Bildungs-, Erzie-
hungs-, Kultur- und Ökologie-
bereich zu nennen. Zwei akute
gesellschaftliche Probleme
können gleichzeitig gelöst wer-
den: Abbau der Langzeiter-
werbslosigkeit und die Bewälti-
gung wichtiger gesellschaftl i-
cher Aufgabenbereiche.

Öffentlich finanzierte Beschäfti-
gung muss sich an Tariflöhnen
oder ortsüblicher Entlohnung
orientieren, mindestens aber
ein Bruttomonatsgehalt von
1.400 Euro garantieren (im
Falle höherer Qualifikation
muss entsprechend die Ar-
beitszeit verkürzt werden).
Außerdem muss sie voll sozial-
versicherungspflichtig (inklusive
Arbeitslosenversicherung) sein
und auf freiwilliger Basis erfol-
gen.

Die Kosten für die öffentlich
finanzierte, sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung
sind insgesamt unter Berück-
sichtigung der zusätzlichen
Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht viel höher
als für Ein-Euro-Jobs, die durch
unser Konzept ersetzt werden
sollen. Ein-Euro-Jobs haben
Zwangscharakter, sind nicht
sozialversicherungspflichtig,
sozial- und arbeitsrechtlich
nicht abgesichert und verdrän-
gen reguläre Beschäftigung.

Ein Teil der passiven Mittel
(ALG II, Unterkunftskosten,

Langzeitarbeitslose

Arbeitslose

36 %
64 %

2005

Langzeitarbeitslose

Arbeitslose

42 %

58 %

2006

die Einbindung der Trä-
ger in regionale Netzwer-
ke

die Fähigkeit, zielgrup-
penspezifische Angebote
zu entwickeln und durch-
zuführen

die Existenz und Anwen-
dung eines pädagogi-
schen Gesamtkonzepts

das Vorhandensein fest-
angestellten qualifizierten
Personals

die regelmäßige Fortbil-
dung des Personals

die Anwendung des je-
weiligen ortsüblichen Ta-
rifs, mindestens des
Branchentarifs Weiterbil-
dung
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Sozialversicherungsbeiträge)
sowie die Mittel für Ein-Euro-
Jobs (Mehraufwandsentschädi-
gung, also MAE, und Träger-
pauschale) müssen zur Finan-
zierung unseres Vorschlags
umgewandelt und für die
schrittweise Schaffung von
mindestens 500.000 öffentlich
finanzierten Beschäftigungs-
verhältnissen in den nächsten
drei Jahren genutzt werden.

Aufgrund dieser Umwandlung
sind die zusätzlichen Kosten,
die sich aus unserem Vor-
schlag ergeben, vergleichswei-
se gering. Wenn die aktuell
312.000 Ein-Euro-Jobs umge-
wandelt werden und wenn für
insgesamt 500.000 Menschen
öffentlich geförderte Arbeits-
plätze entstehen, ergeben sich
unter Berücksichtigung von
Steuern und SV-Abgaben
Mehrkosten in Höhe von 0,43
Mrd. €(Berechnung siehe An-
hang 1)

Zielgruppe sind vor allem be-
schäftigungsfähige und be-
schäftigungsbereite Langzeit-
erwerbslose, die aufgrund ver-

schiedener (meist mehrerer)
Vermittlungshemmnisse oder
aufgrund regional nicht funktio-
nierender Arbeitsmärkte nicht in
den allgemeinen Arbeitsmarkt
vermittelbar sind.

Kriterien für die Auswahl kön-
nen beispielsweise das Alter,
der Ausbildungsstand, der
Wohnort, die Leistungsfähigkeit
in Verbindung mit dem gesund-
heitlichen Zustand sowie die
Mobilität sein. In Regionen mit
überdurchschnittlich hoher
Erwerbslosigkeit müssen diese
Kriterien entsprechend ange-
passt werden.

Die Bewilligung der Beschäfti-
gungsverhältnisse erfolgt zeit-
lich begrenzt für drei bis fünf
Jahre, um auf Veränderungen
des Arbeitsmarkts reagieren zu
können. Für Menschen ab dem
60. Lebensjahr muss allerdings
ein nahtloser Übergang in die
Rente sichergestellt werden.

Für die Organisation sollen vor
Ort regionale Beiräte unter
Beteiligung der Grundsiche-
rungsträger sowie örtlicher
Arbeitsmarktakteure wie Ge-
werkschaften, Erwerbslosenini-
tiativen, Verbände und Kam-
mern der Unternehmen gebildet
werden. Die BA muss die regi-
onalen Beiräte in ihrer Arbeit
unterstützen.

Die Tätigkeitsfelder werden von
den regionalen Beiräten be-
stimmt und müssen Mitnahme-
und Verdrängungseffekte aus-
schließen. Zudem müssen sie
zusätzlich sein und im öffentli-
chen Interesse liegen.

Träger sind die klassischen
Träger von arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen, gemein-
nützige Vereine sowie unter

Umständen gemeinnützige
private Wirtschaftsunterneh-
men, die die Förderkriterien der
Zusätzl ichkeit und des öffentli-
chen Interesses erfüllen. Et-
waige Erlöse sollen für nachfol-
gende Projekte und Qualifizie-
rungen eingesetzt werden.

Die Vorschläge der Bundesre-
gierung für 100.000 schwer
vermittelbare Langzeiterwerbs-
lose und für den so genannten
Kommunal-Kombi sind in ihrer
Dimensionierung zu beschei-
den und stellen eine Förderung
von Armutslöhnen dar. Der
Kommunal-Kombi wird an den
Finanzierungsgrenzen der
Kommunen scheitern. Zudem
werden die Beschäftigten in
beiden Modellen als Arbeit-
nehmerInnen zweiter Klasse
behandelt, da keine Beitrags-
pflicht für die Arbeitslosenversi-
cherung besteht.

Vorzüge des Konzepts der
Fraktion DIE LINKE auf
einen Blick:

längerfristige, sozialver-
sicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse
statt Ein-Euro-Jobs

Mindestlohn statt Nied-
riglohn

Freiwilligkeit statt Zwang

demokratische Mit-
wirkung in den regiona-
len Beiräten statt Behör-
dendiktat

für die NutznießerInnen:
Raus aus Hartz IV!

Finanzierungsquellen:
Höherer Eingliederungs-

titel für 2008 (0,9 Mrd. €
mehr durch Aufhebung
der faktischen Haus-
haltssperre)

Überschüsse der BA
nach Überwindung der
Trennung der Regelkrei-
se (2007 voraussichtlich
5 Mrd. €)

Länderhaushalte

ESF-Mittel
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Mehr und bessere be-
rufliche Weiterbildung
Berufliche Weiterbildung sollte
die Entwicklung langfristig ver-
wertbarer Beruflichkeit, berufli-
che Entfaltung und Weiterent-
wicklung ermöglichen sowie
den Strukturwandel begleiten
und unterstützen. Gering quali-
fizierte Erwerbstätige haben ein
individuell höheres Arbeitslo-
sigkeitsrisiko als qualifizierte
Erwerbstätige.

Berufliche Weiterbildung muss
wieder einen zentralen Stellen-
wert in der Arbeitsmarktpolitik
einnehmen. Das bedeutet mehr
berufliche Weiterbildung:

für Erwerbslose (SGB III und
II) auch zur Erlangung eines
(neuen oder nachgeholten)
Berufsabschlusses,

im Betrieb für alle Beschäftig-
ten,

insbesondere:

präventiv für diejenigen, de-
nen Erwerbslosigkeit auf-
grund unzureichender Quali-
fikation droht,

für prekär Beschäftigte und
niedrig Entlohnte, um mit Hil-
fe der beruflichen Weiterbil-
dung aus ihrer prekären Si-
tuation herauszukommen.

Berufliche Weiterbildung muss
zielgruppenorientiert sein, um
qualifikationsbedingte Benach-
teiligungen auf dem Arbeits-
markt ausgleichen zu können.

Auch wenn die berufliche Wei-
terbildung nicht allein die Ar-
beitsmarktprobleme lösen,
sondern nur im Kontext einer
umfassenden Arbeitsmarkt-
und Beschäftigungspolitik er-
folgreich sein kann, kommt ihr

in einer Gesamtstrategie doch
eine wicht ige Rolle zu.

Dies erfordert zur Verbesse-
rung der Weiterbildung von
Erwerbslosen (Grundlagen sind
die Sozialgesetzbücher II und
III) dringend:

muß

.

Neben diesen Maßnahmen zur
Verbesserung der Weiterbil-
dungssituation für Erwerbslose
sind mittel- bis langfristig bun-
deseinheitliche Regelungen
erforderlich, die auch die be-
triebliche Weiterbildung und
präventive Maßnahmen umfas-
sen:

Für die betriebliche berufliche
Weiterbildung könnten ähn-
lich dem Bildungsurlaubsge-
setz pro Jahr Weiterbil-
dungszeiten festgeschrieben
werden. Zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen für
deren Nutzung könnten in
regelmäßigen Abständen
verbindliche Qualifizierungs-
gespräche zur Bedarfsermitt-
lung vorgeschrieben werden.

Für die Finanzierung betrieb-
licher beruflicher Weiterbil-
dung können Branchenfonds
eingerichtet werden. Dabei
sollte berufliche Weiterbil-
dung als Arbeitszeit gelten
und die Betriebe gesetzlich
festgelegte Beiträge zur Fi-
nanzierung leisten, die in ei-
nen Fonds eingezahlt wer-
den. Die Fondsmittel sollten
nach einem Umlagesystem
verteilt werden.

Berufliche Weiterbil-
dung muss notwendige
Anpassungsqualifizie-
rungen ermöglichen und
berufliche Neuausrich-
tungen sicherstellen,
weswegen es wieder
mehr längerfristige
Maßnahmen (vor allem
mit Abschluss in einem
anerkannten Beruf) ge-
ben muss.

Rechtsansprüche auf
berufliche Weiterbildung
müssen formuliert wer-
den: Für Erwerbslose
sollte die berufliche Wei-
terbildung eine Pflicht-
leistung der BA bezie-
hungsweise der Grund-
sicherungsträger wer-
den, wenn unter Be-
rücksichtigung der indi-
viduellen Interessen und
Neigungen, der vorhan-
denen Qualifikationen
und der Analyse der ört-
lichen Arbeitsmarktsitu-
ation ein Weiterbil-
dungsbedarf festgestellt
wird.

Zur Finanzierung der
beruflichen Weiterbil-
dung von Erwerbslosen,
aber auch der von Er-
werbslosigkeit Bedroh-
ten müssen Teile der er-
heblichen Überschüsse
der BA zur Verfügung
gestellt werden. Darüber

gebotes zukünftig je nach
Bedarf ein zweckgebun-
dener Bundeszuschuss
garantiert werden.

Um langfristige Qualifi-
zierungsstrategien zu
ermöglichen, muss der
so genannte Aussteue-
rungsbetrag abgeschafft
und die Trennung der
Erwerbslosen in zwei Re-
gelkreise überwunden
werden.
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Auch die Planung und Finan-
zierung von präventiven Qua-
lifizierungsmaßnahmen für
von Erwerbslosigkeit Bedroh-
te und prekär Beschäftigte
muss sichergestellt werden.
Hieran sollten sowohl die Un-
ternehmen als auch die öf-
fentliche Hand beziehungs-
weise die BA beteiligt wer-
den.

Vor Ort sollten regionale
Beiräte, die auch für die
Durchführung öffentlich ge-
förderter Beschäftigung zu-
ständig sind, eine Qualifizie-
rungsplanung und Bedarfs-
ermittlung durchführen.

Darüber hinaus muss aber
auch die Qualität der Weiterbil-
dungsmaßnahmen und der
Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten sichergestellt
werden:

Nicht zuletzt sind Menschen,
die sich beruflich weiterbilden
möchten, auf eine qualitativ
hochwertige Weiterbildungsbe-
ratung angewiesen. Sie muss
Informationen über Träger,
Einrichtungen, Programme und
Kurse beinhalten, aber auch die
Interessen und Fähigkeiten der
Bildungssuchenden sowie die
mittelfristigen Erfordernisse des
Arbeitsmarktes berücksichti-
gen. Die Arbeitsagenturen und
Grundsicherungsträger müssen
für die Beratung konstant per-
sonelle und zeitliche Ressour-
cen sowie Qualifizierungen zur
Verfügung stellen.

Folgende Kriterien sollten den
Weiterbildungsmaßnahmen
und der Beratung zugrunde
liegen: längerfristige Integrati-
onswirkungen, Tarifbindung
(bzw. professions- und bran-
chenübliche Entgeltung) der
Weiterbildungsträger, Quali-
tätsstandards und Betreuung.

Zielgruppenorientierte
Ansätze
Sowohl die Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung als
auch öffentlich finanzierte Be-
schäftigung – ebenso wie die
gesamte aktive Arbeitsmarktpo-
litik – müssen den Anforderun-
gen einer Zielgruppenorientie-
rung entsprechen und Benach-
teiligungen auf dem Arbeits-
markt ausgleichen. Im Folgen-
den sollen für ausgewählte
Zielgruppen erste Ansatzpunkte
benannt werden, die sich aller-
dings zum Teil nicht auf die
Arbeitsmarktpolitik beschrän-
ken und keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erheben.

Jugendliche

Entscheidend für einen guten
Einstieg in den Arbeitsmarkt ist
für Jugendliche neben einer
guten Schulbildung eine quali-
tativ hochwertige Berufsausbil-
dung. Allerdings standen im
Jahr 2006 für rund 150.000
Jugendliche keine betrieblichen
Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung Daher ist es notwendig,
eine gesetzliche Ausbil-
dungsumlage einzuführen. Die
Unternehmen müssen in die
Pflicht genommen werden, ihrer
Verantwortung für die Finanzie-
rung und Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen nachzu-
kommen.

Daneben haben sich vielfältige
vollzeitschulische und koopera-
tive Ausbildungsformen entwi-
ckelt. Diese stellen unter den
momentanen Bedingungen ein
wichtiges Element dar, um ein
auswahlfähiges Angebot zu
ermöglichen. Zudem können
beispielsweise Verbundausbil-
dungen in manchen Ausbil-
dungsrichtungen besser den
wachsenden und komplexen
Anforderungen gerecht werden
– beispielsweise, wenn die
Branche durch viele Kleinun-
ternehmen geprägt ist.

Selbst wenn die erste Schwel-
le (Einstieg in eine Berufsaus-
bildung) überwunden wurde,
haben derzeit trotzdem viele
junge Menschen an der zwei-
ten Schwelle (Übergang auf
den regulären Arbeitsmarkt) mit
Problemen zu kämpfen. Neben
begrüßenswerten tariflichen
Übernahmeregelungen geht es
vor al lem darum, durch eine
gesamtgesellschaftlich orien-
tierte Beschäftigungspolitik für
mehr Arbeitsplätze zu sorgen,

Zur Qualitätssicherung
müssen verbindliche
Mindeststandards und
Kontrollverfahren entwi-
ckelt werden. Die Zertifi-
zierung der Teilnahme ist
notwendig, um sie für
das weitere Erwerbsle-
ben nutzen zu können.

Angemessene Entloh-
nung und Qualifizierung
des Weiterbildungsper-
sonals sind Vorausset-
zungen für qualitativ
hochwertige Maßnahmen.
Zur Sicherung einer an-
gemessenen Mindestent-
lohnung ist die Allge-
meinverbindlicherklärung
des Branchentarifver-
trags Weiterbildung er-
forderlich.
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wovon dann auch junge Men-
schen profitieren.

Ausbildungsvorbereitung,
Erstausbildung und Be-
rufseinstieg für alle ge-
währleisten, auch für Be-
nachteiligte und Behinder-
te

Der Einstieg in das Berufs- und
Erwerbsleben durch eine quali-
fizierte Berufsausbildung ist
und bleibt ein vorrangiges In-
strument, vor allem auch für
benachteiligte und behinderte
junge Menschen. So ist zu
verdeutlichen, dass sie in die-
ser Gesellschaft mit ihrem
Können und ihren Fähigkeiten
gebraucht werden und nicht im
sozialen Abseits landen. Primä-
res Ziel muss die längerfristige
Integration statt die kurzfristige,
statistische Bereinigung der
Jugendarbeitslosigkeit sein.

Um dies zu realisieren sind
folgende Maßnahmen erforder-
lich:

Allerdings muss klar gestellt
werden, dass Jugendliche, die
wegen fehlender Ausbildungs-
plätze in berufsvorbereitende
Maßnahmen abgeschoben
werden und so genannte Alt-
bewerberInnen nicht zu den
Benachteiligten zählen. Für
diese Gruppe gelten vielmehr
die Forderungen aus dem vor-
herigen Absatz, die mehr Aus-
bildungsplätze zum Ziel haben.
Warteschleifen sind hier nicht
sinnvoll.

Ältere

Die Beschäftigungschancen
und -möglichkeiten Älterer
können nur durch ein arbeits-
markt- und wirtschaftspoliti-
sches Gesamtkonzept verbes-
sert werden. Hierzu gehören –
neben der Steigerung der Ar-
beitsnachfrage – folgende Be-
standteile:

Menschen mit Migrations-
hintergrund

Rechtliche und soziale Diskri-
minierungen sind an der Ta-
gesordnung. Im Vergleich zur

deutschen Bevölkerung liegt
der Prozentsatz bei Menschen
mit Migrationshintergrund, die
ALG II beziehen, fast doppelt
so hoch. Die anhaltend hohe
Erwerbslosigkeit und die über-
durchschnittlich hohe Beschäf-
tigung im Niedriglohnsektor
zählen zu den zentralen Ursa-
chen für die erhöhte Sozialhil-
feabhängigkeit und das höhere
Armutsrisiko von MigrantInnen.

Zur besseren Eingliederung in
den Ausbildungs- und Arbeits-
markt fordert DIE LINKE:

Frauen

Die Erwerbsbeteiligung von
Frauen ist geringer als die von
Männern. Frauen sind zudem
durchschnittlich länger arbeits-
los und befinden sich häufiger
im Niedriglohnsektor und in
prekärer Beschäftigung. Zur
Verbesserung der Situation von
Frauen auf dem Arbeitsmarkt
ist es daher notwendig, dass:

Weiterentwicklung und
Weiterführung der geför-
derten Altersteilzeit

mehr und bessere beruf-
liche Weiterbildung

Verbesserung des Kün-
digungsschutzes speziell
für Ältere

Verbesserung des Ar-
beits- und Gesundheits-
schutzes

Beratung der Unterneh-
men zu alters- und al-
ternsgerechter Arbeits-
organisation

Aufhebung der rechtli-
chen Einschränkungen
für den Zugang zum Ar-
beitsmarkt

Anerkennung der im
Herkunftsland erworbe-
nen Qualifikationen

gleichberechtigter Zu-
gang zu betrieblichen
und außerbetrieblichen
Ausbildungsplätzen so-
wie zu berufsvorberei-
tenden Maßnahmen

berufsbezogene Sprach-
förderung

Nutzung und Förderung
der Zwei- oder Mehrspra-
chigkeit

eine systematische und
qualitativ hochstehende
Ausbildungsvorberei-
tung, die hinsichtlich ih-
res Umfangs und der
Gestaltung flexibel am
individuellen Profil und
Bedarf des Jugendlichen
ansetzt

mehr außerbetriebliche
Ausbildungsplätze für
benachteiligte Jugendli-
che

sozialpädagogische Be-
gleitung und Beratung

die Schaffung leistungs-
fähiger Verbundstruktu-
ren zwischen Betrieben,
Trägern und Schulen
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Zur Durchsetzung des Grund-
satzes „Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit“ sind durch die Bun-
desregierung verbindliche Re-
geln zur Umsetzung des Arti-
kels 141 des EG-Vertrages zu
verabschieden.

Zwischenzeitlich stehen mo-
derne Arbeitsbewertungsver-
fahren zur Verfügung, so dass
bestehende Entgeltsysteme
daraufhin zu überprüfen sind,
ob ihnen diskriminierungsfreie
Arbeitsbewertungsverfahren
und Arbeitsbewertungen
zugrunde liegen. Diese Über-
prüfung hat anlässlich einer
Neuverhandlung entsprechen-
der kollektiver Vereinbarungen
oder einer Veränderung des
Entgeltsystems zu erfolgen.

prekäre Beschäftigung
(wie Minijobs und Nied-
riglöhne), von der Frauen
überproportional betrof-
fen sind, eingedämmt,

die traditionell niedrigere
Bezahlung von typischen
Frauentätigkeiten aufge-
hoben,

die Lohnungleichheit
abgebaut und das durch-
schnittliche Einkommen

von Frauen auf das Ni-
veau der Männer ange-
hoben wird.

die Betreuungssituation
für Kinder im Alter von 0
bis 6 Jahren verbessert,



18

Anhang 1

Die Berechnung der Kosten erfolgt auf Basis alleinstehender ALG II-BezieherInnen ohne Kinder, die für die öf-
fentliche Hand „teuerste“ Variante.

Kosten unser Vorschlag (ohne Berücksichtigung von Mehreinnahmen sowie geringeren Ausgaben):

Ein Arbeitnehmerbrutto von 1400€entspricht einem Arbeitgeberbrutto von ca. 1694 Euro.

Derzeitige Kosten für eine/n Ein-Euro-JobberIn:

ALG II plus KdU 667 € Differenz:

+ SV-Beiträge 173 € Arbeitgeberbrutto… .1694 €
+ MAE 195 € - derzeitige Kosten 1240 €
+ Trägerpauschale 205€ 454 €

1240€

Kosten für 312.000 (derzeitige Anzahl Ein-Euro-Jobs) öffentlich finanzierte Beschäftigungsverhältnisse:

454 €X 12 Monate X 312.000 = ca. 1,7 Mrd.€

Kosten für 188.000 weitere öffentlich finanzierte Beschäftigungsverhältnisse, die über die derzeitige Anzahl Ein-
Euro-Jobs hinausgehen:

Für einen Erwerbslosen: Für 188.000 Erwerbslose pro Jahr:

Arbeitgeberbrutto 1694 € 854€X 12 Monate X 188.000 = 1,93 Mrd. €
- ALG II + KdU 667 €
- SV-Beiträge 173 €

854€

Zwischensumme der Kosten ohne Berücksichtigung zusätzlicher Steuern und Sozialabgaben:

1,70 Mrd. €
+ 1,93 Mrd. €

3,63 Mrd. €

Demgegenüber haben Staat und Sozialversicherungsträger zusätzliche Einnahmen aus Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen in Höhe von:

Steuern:

107,84 €X 12 Monate X 500.000 = 0,647 Mrd. €

SV-Beiträge pro Beschäftigtem: SV-Beiträge für 500.000 Beschäftigte pro Jahr:
AN-Beiträge neu 307 € 425€X 12 Monate X 500.000 = 2,55 Mrd. €
AG-Beiträge neu 291 €
- Beiträge derzeitig 173€

425 €

Tatsächliche Mehrkosten für 500.000 öffentlich finanzierte Beschäftigungsverhältnisse:

Gesamtkosten 3,63 Mrd. €
- Steuern 0,65 Mrd. €
- SV-Beiträge 2,55 Mrd. €

0,43 Mrd. €
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Anhang 2

Übersicht über die bisherigen parlamentarischen Initiativen der Fraktion DIE LIN-
KE. zur Arbeitsmarktpolitik (zu finden unter: http://www.linksfraktion.de/initiativen.php)

18.01.06 Mindestlohnregelung einführen. Drucksache 16/398

16.03.06 Für Selbstbestimmung und soziale Sicherheit – Strategie zur Überwindung von Hartz IV.
Drucksache 16/997

20.06.06 Für einen sozial gerechten Mindestlohn in Deutschland. Drucksache 16/1878

29.06.06 Ausweitung und Stärkung des Kündigungsschutzes. Drucksache 16/2080

07.07.06 Große Anfrage. Resultate und gesellschaftliche Auswirkungen der Gesetze für Moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz-Gesetze), insbesondere von Hartz IV. Drucksache
16/2111

05.09.06 Für eine Ausweitung und eine neue Qualität öffentlich finanzierter Beschäftigung. Drucksache
16/2504

18.10.06 Beschäftigungspolitik für Ältere - für ein wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches Gesamtkon-
zept. 16/3027

08.11.06 Praktika gesetzlich regeln. Drucksache 16/3349

21.11.06 Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verlängern. Drucksache 16/3538

21.11.06 Ausbildungsplatzlücke schließen - Vorschlag des DGB aufgreifen. Drucksache 16/3540

14.12.06 Innovative Arbeitsförderung ermöglichen – Projektförderung nach § 10 SGB III zulassen.
Drucksache 16/3889

08.03.07 Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Drucksache 16/4623

21.03.07 Freigabe der im Bundeshaushalt einbehaltenen Mittel der Arbeitsmarktpolitik für das Jahr 2007.
Drucksache 16/4749

21.03.07 Entschließungsantrag zur Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. ("Hartz-Gesetze"). Drucksache 16/4774

22.03.07 Gesetzentwurf zur Regelung der erwerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) (Leihar-
beit). Drucksache 16/4805

27.03.07 Deutschland braucht Mindestlöhne. Drucksache 16/4845

29.03.07 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen - unbezahltes Probearbeiten verhindern.
Drucksache 16/4909

14.06.07 Beschäftigungspolitische Verantwortung der Bundesregierung bei der Deutschen Telekom AG.
Drucksache 16/5677

22.06.07 Soziale Sicherung verbessern, Verdrängung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ver-
hindern. Drucksache 16/5809

06.07.07 Überschüsse der Bundesagentur für Arbeit zur Vermeidung von Langzeiterwerbslosigkeit, für
mehr Qualifizierung und eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes verwenden. Druck-
sache 16/6035

11.10.07 Gute Arbeit – Gutes Leben. Initiative für eine gerechte Arbeitswelt. Drucksache 16/6698

Weitere Materialien sind zu finden unter: http://www.linksfraktion.de/publikationen.php

http://www.linksfraktion.de/publikationen.php

